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Zur kleinen Sicherungshaft

Zur geplanten Festnahme:

„Geplante“ Festnahmen sind immer nur dann zulässig, wenn vorher eine richterliche Entscheidung eingeholt wird
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OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

(hier: Abschiebungshaft)

betreffend die Haft zur Sicherung der Abschiebung 

des ..................

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter Mitwirkung ................

am 14. Juni 2006 

b e s c h l o s s e n :

Auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 28. April 2006 wird der Beschluss der 18. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 20. April 2006 aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Behandlung und Entscheidung auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde an das Landgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e :

I.

Der Betroffene ist ...........ischer Staatsangehöriger. Er reiste am 16. Januar 1995 in das Bundesgebiet ein und beantragte Asyl. Der Antrag wurde abgelehnt. Klage, Berufung und Revision waren erfolglos. Nach Zusage der ...........ischen Botschaft, ein Heimreisedokument auszustellen, kündigte der Antragsteller dem Betroffenen mit Bescheid vom 22. November 2005 seine Abschiebung an, falls er nicht bis zum 22. Dezember 2005 ausreise.

Am 13. Dezember 2005 stellte der Betroffene einen Härtefallantrag, zu dem die Härtefallkommission am 17. Januar 2006 mitteilte, sie könne keine Empfehlung oder ein Ersuchen abgeben. 

Bei einer Vorsprache bei dem Antragsteller am 21. Dezember 2005 gab der Betroffene an, er könne nicht nach ............ zurück. Sein Haus sei ........... zerstört.

Der Antragsteller buchte am gleichen Tage einen Flug nach ........... für den 21. Februar 2006.

Am 3. Februar 2006 vermerkte der zuständige Sachbearbeiter des Antragstellers in den Akten, aus seiner Sicht solle der Betroffene vor der Abschiebung in „2-Wochenhaft“ genommen werden. Überreaktionen und Selbstverletzungen könnten so verhindert werden. Der für die Entscheidung zuständige Mitarbeiter des Antragstellers vermerkte am 6. Februar 2006 „einverstanden“.

Am 6. Februar 2006 wandte der Betroffene sich mit einer Petition an den nordrhein-westfälischen Landtag.

Bei der für den 13. Februar 2006 anberaumten Vorsprache nahm der Antragsteller den Betroffenen fest, legte ihm Handfesseln an und durchsuchte seine Wohnung. Dabei will er festgestellt haben, dass die wichtigsten Dinge, wie z.B. Kleidungsstücke fehlten und in der Wohnung eine bereits gepackte Tasche stand. Darin befanden sich – nach der Behauptung des Betroffenen schon seit längerem – im wesentlichen Unterhaltungsmedien mit Filmen und Musik. 

Am gleichen Tage beantragte der Antragsteller beim Amtsgericht die Anordnung einer zweiwöchigen Sicherungshaft gem. § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG. Die Haft erscheine erforderlich, weil zu befürchten sei, dass der Betroffene in die Illegalität untertauchen werde. Er habe immer wieder gezeigt, dass er nicht bereit sei, das Bundesgebiet zu verlassen. Weiterhin sei heute festgestellt worden, dass er ganz offensichtlich bereits seine Flucht vorbereitet habe. 

Bei seiner Anhörung vor dem Amtsgericht hat der Betroffene erklärt, er wolle nicht ausreisen, solange nicht über den Petitionsantrag entschieden sei. Der Haftantrag sei zurückzuweisen. Weiter hat der Betroffene beantragt, festzustellen, dass die Freiheitsentziehung durch den Antragsteller bis zur Vorführung vor den Richter rechtswidrig gewesen sei. 

Das Amtsgericht hat – unter wörtlicher Übernahme der Begründung aus dem Antrag des Antragstellers – Sicherungshaft gem. § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG angeordnet. Zugleich hat es den Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Festnahme des Betroffenen zurückgewiesen, weil „nämlich vorab eine entsprechende Haftentscheidung durch das Gericht nicht zu erlangen“ gewesen, „der Betroffene aber dem Gericht unverzüglich vorgeführt“ worden „und rechtliches Gehör gewährt“ worden sei.

Gegen die Entscheidungen des Amtsgerichts vom 13. Februar 2006 hat der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt mit den Anträgen, die (Haft-)Entscheidung aufzuheben und die Rechtswidrigkeit der Festnahme durch den Antragsteller festzustellen.

Da die Akte offenbar erst Wochen nach der am 21. Februar 2006 wie geplant durchgeführten Abschiebung beim Landgericht einging – aus der Akte lässt sich das nicht zuverlässig ersehen, hat der Betroffene seinen Beschwerdeantrag hinsichtlich der Haftentscheidung geändert und auch (!) Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haftanordnung beantragt. 

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Beschluss vom 20. April 2006 „das auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Haftanordnungsbeschlusses ... gerichtete Rechtsmittel“ zurückgewiesen. Die Anordnung der Haft sei zum Zwecke der Durchführung der Abschiebung erforderlich gewesen, nachdem der Betroffene nach Erfolglosigkeit aller Rechtsmittel in seinem Asylverfahren vollziehbar ausreisepflichtig gewesen sei und bei seinen Vorsprachen mehrfach zum Ausdruck gebracht habe, er werde nicht freiwillig ausreisen. 

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Betroffene mit der weiteren sofortigen Beschwerde. 

Er beanstandet, dass das Landgericht die Frage der Rechtmäßigkeit der Festnahme durch den Antragsteller einschließlich der Handfesselung nicht behandele. Ohne richterliche Entscheidung sei die Festnahme – die bereits Tage vorher festgestanden habe – unzulässig gewesen.

Das Landgericht habe sich auch nicht damit befasst, dass das Amtsgericht das ihm gem. § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG obliegende Ermessen nicht ausgeübt habe. Diesen Ermessensausfall habe das Landgericht auch nicht geheilt, weil es den Betroffenen nicht angehört haben.

Der Antragsgegner bittet um Zurückweisung der weiteren sofortigen Beschwerde. 

Es sei zwar im Vorfeld der Planung der Abschiebung überlegt worden, den Betroffenen in Sicherungshaft zu nehmen, die letztendliche Entscheidung darüber sei aber erst aufgrund seiner Vorsprache am 13. Februar 2006 getroffen worden.

II.

Mit der weiteren sofortigen Beschwerde beanstandet der Betroffene, dass das Landgericht die Anordnung der Abschiebungshaft für rechtmäßig erachtet und sich mit der Frage der Rechtmäßigkeit der Festnahme durch den Antragsteller nicht befasst hat.

Die sofortige weitere Beschwerde ist zulässig, soweit sie die Entscheidung des Landgerichts über die Anordnung der Sicherungshaft beanstandet.

Zwar ist der Betroffene am 21. Februar 2006 abgeschoben worden, so dass der Betroffene durch die Haft gegenwärtig nicht mehr beschwert wird. Er hat jedoch ein über die bloße Kostenerstattung hinausgehendes Rehabilitierungsinteresse, welches sich mit der nunmehr von ihm begehrten (nachträglichen) Feststellung der Rechtswidrigkeit des Haftanordnungsbeschlusses verwirklicht. Für einen solchen Feststellungsantrag ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5.12.2001 (vgl. InfAuslR 2002, 132 ff.) ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. zuletzt Beschluss vom 31. Oktober 2005, 2 BvR 2233/04, wistra 2006, 59ff.) kann das Rechtsschutzinteresse vor allem bei schwerwiegenden, tatsächlich aber nicht mehr fortwirkenden Grundrechtseingriffen fortbestehen. Solche schwerwiegenden Grundrechtseingriffe kommen danach vor allem in Betracht bei Anordnungen, die das Grundgesetz – wie in den Fällen des Art 13 Abs. 2 und Art. 104 Abs. 2 und 3 – vorbeugend dem Richter vorbehalten hat. Auf diese Weise stehen Anordnungen einer Freiheitsentziehung einer gerichtlichen        Überprüfung offen, auch wenn die angeordnete Maßnahme inzwischen durchgeführt und beendet ist.

Dabei hängt nach der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Gewährung von Rechtsschutz im Hinblick auf das bei Freiheitsentziehungen bestehende Rehabilitierungsinteresse weder vom konkreten Ablauf des Verfahrens und dem Zeitpunkt der Erledigung der Maßnahme noch davon ab, ob Rechtsschutz typischerweise noch vor Beendigung der Haft erlangt werden kann. Die Beschwerde darf in solchen Fällen nicht wegen prozessualer Überholung als unzulässig verworfen werden; vielmehr ist die Rechtmäßigkeit der zwischenzeitlich erledigten Maßnahme zu prüfen und gegebenenfalls deren Rechtswidrigkeit festzustellen. (BVerfG a.a.O., m.N.).

Das Feststellungsbegehren des Betroffenen ist auch begründet. Denn der die Haftanordnung des Amtsgerichts bestätigende Beschluss des Landgerichts ist ergangen, ohne dass die hier unerlässliche Ermessensausübung des Landgerichtes stattgefunden hat. Gleiches gilt auch für die amtsgerichtliche Entscheidung. Ausweislich der für den Senat maßgebenden Beschlussbegründungen (vgl. § 6 Abs. 1 FEVG) haben beide Gerichte nicht beachtet, dass – bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen – § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG einen fakultativen Haftgrund (Renner, Ausländerrecht, 8. Aufl., § 62, 21) normiert, der dem Tatrichter ein Ermessen darüber einräumt, ob er die Haft anordnet oder nicht (vgl. OLG München, Beschluss vom 16. Januar 2006 – 34 Wx 172/05 – bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang).

Die Ermessensausübung hat unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgebots abzuwägen den Eingriff in die persönliche Freiheit des Betroffenen einerseits und andererseits den Zweck der gesetzlichen Vorschrift, im Allgemeininteresse eine zügige Durchführung der vollziehbaren Abschiebung des Betroffenen zu sichern (OLG München a.a.O., m.N.). Dabei setzt § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG auch voraus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür bestehet, dass ohne eine Inhaftierung die Abschiebung wesentlich erschwert oder vereitelt werden würde (OLG Oldenburg, Beschluss vom 10. April 2006 – 13 W 63 + 82/05 – Melchior, Abschiebungshaft, Anhang).

Die tatrichterliche Entscheidung muss die für die Ermessensausübung maßgeblichen Gründe erkennen lassen (§ 6 Abs. 1 FEVG). Das Rechtsbeschwerdegericht kann zwar nicht die sachliche Richtigkeit der tatrichterlichen Ermessensentscheidung prüfen. Zu prüfen ist jedoch, ob der Tatrichter ein Ermessen überhaupt ausgeübt oder ob er die Notwendigkeit dazu verkannt hat (OLG München a.a.O., m.N.). 

Derartige Ermessenserwägungen haben weder das Amtsgericht – das bei Anordnung der Haft die Begründung des Antragstellers lediglich wörtlich wiederholt hat – noch das Landgericht in der angefochtenen Entscheidung angestellt. Beide Gerichte waren sich offenbar der ihnen obliegenden Pflicht zur Ermessensausübung nicht bewusst.

Das Landgericht hat aufgrund der von ihm dargelegten Umstände angenommen, der Betroffene habe beabsichtigt, sich seiner Abschiebung durch „Abtauchen in die Illegalität“ zu entziehen – dies ohne auf die in der Rechtsprechung umstrittene Frage einzugehen, ob und inwieweit die Entziehungsabsicht im Rahmen des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG zu prüfen und aufzuklären ist (vgl. dazu einerseits OLG Hamm Beschluss vom 2. Dezember 2004 – 15 W 435/04 – Melchior, Abschiebungshaft, Anhang, und andererseits OLG Frankfurt, Beschluss vom 15. März 2004 – 20 W 426/03 – Melchior, Abschiebungshaft, Anhang).

Die fehlende Ermessensausübung hat das Landgericht nachzuholen.

Dabei wird es u.a. zu berücksichtigen haben, dass die Verweigerung der freiwilligen Ausreise für sich allein nicht genügt, eine wesentliche Erschwerung oder Vereitelung der Abschiebung anzunehmen (OLG Oldenburg vom 10. April 2006, a.a.O.). Außerdem ist nicht ohne Belang, dass der Betroffene – um die drohende Abschiebung wissend –  bis zu seiner Festnahme alle ihm genannten Termine wahrgenommen und auch an der Beschaffung der Passersatzpapiere mitgewirkt hatte. Andererseits dürften auch solche Ausländer, die bislang ihren ausländerrechtlichen Pflichten nachgekommen sind, nicht selten dazu neigen, sich so einzurichten, dass sie am Tage einer ihnen angekündigten Abschiebung nicht zur Verfügung stehen (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 2. Dezember 2004 – 15 W 435/04 – a.a.O.). 

Weiter kann in der gebotenen Gesamtbetrachtung nicht außer acht bleiben, dass der Antragsteller noch in dem im Rechtsbeschwerdeverfahren vom Bevollmächtigten des Betroffenen vorgelegten Aktenvermerk vom 3./6. Februar 2006 die Haft – nur – deshalb in Betracht gezogen hat, um „Überreaktionen und Selbstverletzungen“ so zu verhindern. Eine solche „Schutzhaft“ sieht das Gesetz jedoch nicht vor. Angesichts dieser eigenen früheren Einschätzung des Antragstellers wird sich die Frage stellen, ob die vom Antragsteller am 13. Februar 2006 bei der Durchsuchung der Wohnung festgestellten Umstände tatsächlich den Rückschluss auf die Vorbereitung einer Flucht bzw. eines „Abtauchens in die Illegalität“ rechtfertigen oder ob nicht deren Darstellung und Bewertung durch den Antragsteller in Wahrheit von der Absicht getragen waren, die offenbar bereits vorher aus anderen Gründen angestrebte Haft des Betroffenen zu rechtfertigen. 

Zu Recht beanstandet die weitere sofortige Beschwerde darüber hinaus, die Beschwerdeentscheidung des Landgerichtes verhalte sich nicht zu der Frage der Rechtmäßigkeit der Festnahme des Betroffenen (einschließlich Handfesselung) durch den Antragsteller am 13. Februar 2006.

Der Einwand ist berechtigt.

Der Betroffene begehrt gem. § 13 Abs. 2 FEVG zulässigerweise (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 29. Juni 2005 – 16 Wx 76/05 – Melchior, Abschiebungshaft, Anhang) die Feststellung, dass die Festnahme rechtswidrig war. 

Über die insoweit eingelegte Erstbeschwerde hätte das Landgericht entscheiden müssen. Da das Amtsgericht bereits über dieses Begehren entschieden hatte, stellt sich die Frage nicht, ob es zulässig ist, wenn das Landgericht gleichzeitig mit der sofortigen Beschwerde über einen erstmals gestellten Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der vorhergehenden behörldlichen Festnahme entscheidet (vgl. dazu OLG Hamm, Beschluss vom 02. Dezember 2004 – 15 W 435/04 – a.a.O., OLG Köln, Beschluss vom 29. Juni 2005 – 16 Wx 76/05 – a.a.O. und Beschluss vom 01. Okt. 2004 – 16 Wx 195/04).

Allerdings kann der berechtigte Angriff der weiteren sofortigen Beschwerde nicht dazu führen, dass der Senat bereits jetzt zu dieser Frage eine Entscheidung zu treffen befugt ist. 

Denn insoweit ist die Sache – mangels einer Entscheidung im Erstbeschwerdeverfahren – nicht beim Senat angefallen. Vielmehr wird das Landgericht die ausstehende eigene Entscheidung zunächst nachzuholen haben.

Dabei wird das Landgericht davon auszugehen haben, dass „geplante“ Festnahmen immer nur dann zulässig sind, wenn vorher eine richterliche Entscheidung eingeholt wird (vgl. nur OLG Braunschweig, Beschluss vom 4. Februar 2004 – 6 W 32/03 – Melchior, Abschiebungshaft, Anhang; Melchior, Rundbrief 10/2006 unter I. a). Dass hier der Antragsteller die Festnahme geplant und sie nicht etwa spontan durchgeführt hat, dürfte sich aus dem Aktenvermerk vom 03. / 06. Februar 2006 ergeben, in dem der zuständige Mitarbeiter des Antragstellers ............. auf den Vorschlag, den Betroffenen in Sicherungshaft zu nehmen, vermerkt hat „einverstanden“. Dieser Vermerk dürfte sich – entgegen der Darstellung des Antragstellers in der Erwiderung auf die weitere sofortige Beschwerde – schwerlich noch als „Überlegung im Vorfeld der Planung der Abschiebung“ interpretieren lassen, der dann erst am 13. Februar 2006 die „letztendliche Entscheidung“ gefolgt sei.

Erst wenn und soweit die landgerichtliche Entscheidung dann erneut mit der weiteren sofortigen Beschwerde angegriffen werden sollte, kommt eine Entscheidung des Senats im Wege der Rechtsbeschwerde in Betracht.

Diesseits in das Internet eingestellt im Juli 2006.
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